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4. Kapitel
Besonderheiten der strafrechtlichen Verantwortlichkeit Jugendlicher

§65
Strafrechtliche Verantwortlichkeit 

Jugendlicher

(1) Jugendliche sind unter Beachtung 
der besonderen Bestimmungen dieses Ge
setzes strafrechtlich verantwortlich.

(2) Jugendlicher im Sinne der Strafge
setze ist, wer über vierzehn, aber noch 
nicht achtzehn Jahre alt ist.

(3) Bei der Feststellung und Verwirk
lichung der strafrechtlichen Verantwort
lichkeit eines Jugendlichen sind seine 
entwicklungsbedingten Besonderheiten zu 
berücksichtigen und Maßnahmen einzulei
ten, um die Erziehungsverhältnisse des 
Jugendlichen positiv zu gestalten und seine 
Persönlichkeitsentwicklung und sein Hin
einwachsen in die gesellschaftliche Verant
wortung wirksam zu unterstützen.

§66
Schuldfähigkeit

Die persönliche Voraussetzung für die 
strafrechtliche Verantwortlichkeit eines 
Jugendlichen (Schuldfähigkeit) ist in jedem 
Verfahren ausdrücklich festzustellen. Sie 
liegt vor, wenn der Jugendliche auf Grund 
des Entwicklungsstandes seiner Persönlich
keit fähig war, sich bei seiner Entschei
dung zur Tat von den hierfür geltenden 
Regeln des gesellschaftlichen Zusammen
lebens leiten zu lassen.

Absehen von der Strafverfolgung 
bei Vergehen 

§67

(1) Der Staatsanwalt oder die Unter
suchungsorgane sehen von der Strafverfol
gung ab, wenn das Vergehen nicht erheb
lich gesellschaftswidrig ist und zur Über
windung der sozialen Fehlentwicklung des 
Jugendlichen von den Organen der Ju
gendhilfe notwendige und ausreichende 
Erziehungsmaßnahmen eingeleitet worden 
sind oder nach Beratung eingeleitet wer
den.

(2) Der Staatsanwalt und die Unter
suchungsorgane können von der Strafver
folgung absehen, wenn unter den Voraus
setzungen des Absatzes 1 durch andere

staatliche oder gesellschaftliche Erzie
hungsträger, insbesondere Betriebe oder 
Schulen, bereits ausreichende Erziehungs
maßnahmen eingeleitet worden sind.

§68

Unter den Voraussetzungen des § 67 
kann das Gericht von der Durchführung 
eines Verfahrens absehen, wenn bereits 
ausreichende Erziehungsmaßnahmen ein
geleitet worden sind.

§69 
Maßnahmen 

der strafrechtlichen Verantwortlichkeit 
Jugendlicher

(1) Als Maßnahmen der strafrechtlichen 
Verantwortlichkeit werden bei Jugend
lichen angewandt:
— Beratung und Entscheidung durch ein 

gesellschaftliches Organ der Rechts
pflege ;

— Auferlegung besonderer Pflichten durch 
das Gericht;

— Strafen ohne Freiheitsentzug;
— Jugendhaft;
— Freiheitsstrafe.

(2) Für die Anwendung von Zusatz
strafen gelten die allgemeinen Bestim
mungen dieses Gesetzes mit den nachfol
genden Besonderheiten.

(3) Die Aufenthaltsbeschränkung kann 
bei einem Jugendlichen angewandt werden, 
wenn seine weitere Erziehung im bisheri
gen Lebenskreis nicht gesichert, das Fem- 
halten von bestimmten Orten erforderlich 
und gleichzeitig eine ordnungsgemäße Un
terbringung und Erziehung an dem vorge
sehenen Aufenthaltsort gewährleistet ist. 
Das Gericht hat von der Aufenthaltsbe
schränkung das für den bisherigen Wohn
ort des Jugendlichen zuständige Organ der 
Jugendhilfe zu benachrichtigen.

(4) Das Verbot bestimmter Tätigkeiten 
(§ 53), die Vermögenseinziehung (§ 57) und 
die Aberkennung staatsbürgerlicher Rechte 
(§ 58) finden für Jugendliche keine Anwen
dung.


